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Hinweis  
Änderungen und Ergänzungen gegenüber den Gestaltungs-
planvorschriften vom 3.6.1992 sind rot und kursiv hervorge-
hoben. 
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  Die Gemeinde Brütten stimmt, gestützt auf § 85 und § 86 des 
PBG vom 7.9.1975, dem privaten Gestaltungsplan Harossen 
zu. 

   
Art. 1 
Geltungsbereich Beizugs-
gebiet 

 Das Beizugsgebiet des privaten Gestaltungsplanes Harossen 
ist aus dem dazugehörigen Situationsplan 1:500 ersichtlich.  

   
Art. 2 
Bestandteile 

 Der private Gestaltungsplan Harossen umfasst die folgenden 
beigehefteten Bestandteile: 

• Situation 1:500 
• Wohnen Grundriss 1:500 
• Gewerbe Grundriss 1:500 
• Profile A-A / B-B / C-C 
• Profile C-C / D-D 
• Bestimmungen 

   
Art. 3 
Verhältnis zur Bau- und 
Zonenordnung zum über-
geordneten Recht 

 Soweit die Pläne und ergänzenden Bauvorschriften keine ab-
weichenden Festsetzungen treffen, ist das Planungs- und 
Baugesetz in der Fassung bis zum 28. Februar 2017 und die 
BZO vom 27.4.1984 (RRB Nr. 3609/1984) 20.1.2009 (BDV Nr. 
2/2009) massgebend. 

   
Art. 4 
Zahl, Lage und äussere 
Abmessungen der Gebäude 

 1 Die Lage der Gebäude ergibt sich aus den in den Plänen dar-
gestellten Baubereichen. 

 2 Die Baubereiche bezeichnen die maximal zulässigen Aussen-
abmessungen der einzelnen Gebäude. 

  3 Die Höhenlage des Erdgeschosses sowie die vorgeschrie-
bene Anzahl der Geschosse sind ist aus den Plänen ersichtlich. 
Die vorgeschriebene Anzahl der Geschosse entspricht der 
Maximalbeschränkung gemäss Art. 12 BZO. 

  4 Bei den Koten der Gebäude- und Firsthöhe handelt es sich 
um die maximal zulässigen Masse. 

   
Art. 5 
Nutzweise und Ausnützung 

 1 Für die Nutzweise der Gebäude 1-5 ist Art. 14, Abs. 2 BZO 
Art. 11, Abs. 2 BZO massgebend. Der Pavillon ist ein 
besonderes Gebäude gemäss Art. 20 BZO. 

  2 In den Erdgeschossen der Gebäude 4 und 5 ist mässig 
störendes Gewerbe zulässig. Es gelten die Immissionsgrenz-
werte der ES III. 

  3 In den überdeckten und begrünten Gewerberäumen rund um 
den Gewerbehof Im bezeichneten Baubereich Gewerbe ist nur 
gewerbliche Nutzweise zulässig (bis mässig störendes 
Gewerbe). Es gelten die Immissionsgrenzwerte der ES III. 
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  4 Die Lärmemmissionen jedes Gewerbes sind soweit zu be-
schränken, dass die Lärmimmissionen auf die benachbarten 
Wohnzonen die Planungswerte der Empflindlichkeitsstufe II 
nicht übersteigen. 

  5 Die gesamthaft zulässige Ausnützung bemisst sich zu wie 
folgt: 

• Gemäss Bau- und Zonenordnung 
• Zuschlag für Gewerbe 
• Zuschlag für Arealüberbauung 

40% 
1/5 

1/10 

40.0% 
8.0% 
4.0% 

• Total zulässige Ausnützungsziffer  44.0% 

  6 Die Bruttogeschossflächen teilen sich folgendermassen auf 
die verschiedenen Nutzweisen auf: 

  Wohnen, stilles Gewerbe, Gebäude 1-5 

Mässig störendes Gewerbe und/oder  
Wohnen im Erdgeschoss, Gebäude 4+5 

Gewerbe rund um den Hof, bis mässig 
störend 

ca. 2'670 m2 BGF 

 
ca. 670 m2 BGF 

 
ca. 1’319 m2 BGF 

  7 Vorbehältlich der Vorschriften betreffend der Umgebungsge-
staltung steht es den Eigentümern frei, die Gewerberäumlich-
keiten rund um den Gewerbehof zu verkleinern. 

   
Art. 6 
Gestaltung 

 1 Bauten, Anlagen und Umschwung sind für sich und in ihrem 
Zusammenhang mit der baulichen und landschaftlichen Um-
gebung im Ganzen und in ihren Teilen so zu gestalten, dass 
eine besonders gute Gesamtwirkung erreicht wird. 

  2 Die Dachneigung der Gebäude 1-5 hat ca. 30° bis 35° alter 
Teilung zu betragen. Für die Firstrichtung ist der Übersichtsplan 
Situationsplan 1:500 massgebend. 

  3 In den im Plan dargestellten „Baubereich Balkone“ sind 
Balkone, Lauben und geschlossene Wintergärten zulässig. 

  4 Für die Ausdehnung und Höhenlage der Grünflächen und der 
arealinternen Wege sowie für die Standorte der Bäume sind die 
Angaben im Plan massgebend. 

   
Art. 7 
Erschliessung 

 1 Die Zu- und Wegfahrt erfolgt – wie aus dem Übersichtsplan 
Situationsplan ersichtlich – gemäss den Pfeilsymbolen von der 
Unterdorfstrasse. 

  2 Die bestehende Tiefgarage kann bei Realisierung eines Bau-
vorhabens in den Baubereichen 4 und 5 innerhalb des bezeich-
neten Bereichs erweitert werden. 

  3 Östlich des Gebäudes 5 ist eine Nebenzufahrt zur Gewerbe-
nutzung zulässig. 

  2 4 Oberirdische Parkplätze sind nur in den im Plan dafür vorge-
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sehenen Bereichen zulässig. 

  3 Der Gewerbehof dient als Wendeplatz für Fahrzeuge. 

  4 5 Der Anschluss an die verschiedenen Werkleitungen richtet 
sich nach den entsprechenden Werkreglementen. 

   
Art. 8 
Inkrafttreten 

 Der private Gestaltungsplan Harossen tritt am Tage nach der 
öffentlichen Bekanntmachung der regierungsrätlichen Geneh-
migung in Kraft. wird mit Rechtskraft der kantonalen Geneh-
migung verbindlich. Die Exekutive publiziert das Datum der 
Inkraftsetzung gemäss § 6 PBG. 
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  1. Einleitung 
Ausgangslage 
 

 Der rechtsgültige private Gestaltungsplan Harossen wurde im 
Jahr 1990 durch die Grundeigentümer festgesetzt und mit RRB 
Nr. 1663 vom 3. Juni 1992 genehmigt.  

Der nördliche Teil des Gestaltungsplan-Perimeters wurde über-
baut. Die gemäss Gestaltungsplan vorgesehenen Gewerbe-
räume und der Gewerbehof im zentralen Bereich und die 
Wohn-/Gewerbebauten im südlichen Bereich entlang der Unter-
dorfstrasse wurden jedoch nicht realisiert. 

   
Privater Gestaltungsplan Harossen, 
Festsetzung 1990 
 
 
 
 
 

 

 
   
Anlass Teilrevision 
 

 

 Die Bauherrschaft beabsichtigt, die bestehenden Bauten auf 
Kat. Nr. 1390 im südlichen Bereich abzubrechen und durch 
zwei Mehrfamilienhäuser zu ersetzen. Aufgrund der zum Teil 
geänderten Bedürfnisse soll der private Gestaltungsplan re-
vidiert werden. 

Das von Lienhard & Uetz Architekten ausgearbeitete Vorprojekt 
dient im Sinne eines Richtprojektes als Basis für den Gestal-
tungsplan. 
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  2. Projekt 
Nutzung  Die Neubauten im Süden orientieren sich stark am rechtskräf-

tigen Gestaltungsplan. Das Projekt sieht nach wie vor zwei 
senkrecht zu den nördlichen Gebäuden stehende Mehrfamilien-
häuser vor. Sie weichen weder in ihrer horizontalen noch verti-
kalen Ausdehnung stark von der ursprünglichen Überbauungs-
idee ab, weshalb sie sich sehr gut in den im nördlichen Teil des 
Perimeters bereits realisierten Teil der Bebauung einfügen. 
Hauptaugenmerk ist die Schaffung von attraktivem Wohnraum, 
weshalb auch der ursprünglich angedachte zentrale Gewerbe-
hof entfällt. Dieser wird durch einen zwischen den beiden öst-
lichsten Gebäuden gelegenen Gewerbebereich ersetzt. 

In den Erdgeschossen der Gebäude 4 und 5 bleibt unverändert 
mässig störendes Gewerbe zulässig. 

   
Vorprojekt Situationsplan  
Stand 30.10.2017 
Quelle: Lienhard & Uetz Architekten 

 

 
   
Vorprojekt Untergeschoss mit Garagen-
zufahrt,  
Stand 30.10.2017 
Quelle: Lienhard & Uetz Architekten 
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Abmessungen  Die Gebäude 4 und 5 benötigen je ein Baufeld von rund 430 m2 

Grösse mit folgenden Abmessungen: 
• Breite:  31.0 m 
• Tiefe:  13.8 m 

Zusätzlich wird auf der Südseite ein Balkonbereich von 2.5 m 
Tiefe ausgeschieden. 

   
Querschnitte  Die Querschnitte zeigen die Höhe der Neubauten (Baubereiche 

4 und 5) im Vergleich zu den bestehenden Bauten (Bauberei-
che 1 bis 3). Ausserdem verdeutlichen sie die Lage und Grösse 
des Pavillons und des Gewerbeteils. 

   
Querschnitt A-A   

 
   
Querschnitt B-B   

 
   
Querschnitt C-C   
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  3. Revisionsinhalte 
Bestandteile 
Art. 2 der Bestimmungen 

 Der Gestaltungsplan umfasst neu nur noch den Situationsplan 
1:500, drei Schnitte (Profile) und die Bestimmungen. Die übri-
gen Bestandteile des bisherigen Gestaltungsplans entfallen, da 
sie zur Klärung der Situation nicht benötigt werden. 

   
Verhältnis zum übergeordne-
ten Recht 
Art. 3 der Bestimmungen 

 Solange eine durch die Gemeinde harmonisierte BZO nicht 
rechtskräftig genehmigt ist, sind Bauvorhaben in der betreffen-
den Gemeinde anhand der bis zum 28. Februar 2017 geltenden 
Fassung des Planungs- und Baugesetzes von 1. Juli 2015 zu 
beurteilen. 

Neben den Bestimmungen des revidierten Gestaltungsplans ist 
ausserdem die aktuell rechtsgültige Bau- und Zonenordnung 
der Gemeinde Brütten massgebend. Die das Gebiet betreffen-
den Regelungen decken sich weitgehend mit den Bestimmun-
gen, der ursprünglich dem Gestaltungsplan zugrundeliegenden 
Fassung der Bau- und Zonenordnung von 1984. Bei relevanten 
Abweichungen wurden die entsprechenden Bestimmungen an-
gepasst oder ergänzt. 

   
Zahl, Lage und äussere 
Abmessungen der Gebäude 
Art. 4 der Bestimmungen 

 Die vorgeschriebene Anzahl der Geschosse war bisher in den 
Profilen A-A bis D-D ersichtlich. Durch die Beschränkung auf 
drei Profile wird die Geschossanzahl direkt in den Bestim-
mungen geregelt. Es ergeben sich inhaltlich keine Änderungen.  

  Die im Gestaltungsplan von 1990 eingetragenen Höhenkoten 
gehen noch von zwei Vollgeschossen mit Dachstuhl auf Decke 
über OG aus, d.h. waren ohne Kniestock, da eine Nutzung der 
Dachgeschosse dannzumal nicht zulässig war. 1992 wurde die 
Nutzung der Dachgeschosse im PBG freigegeben, für Neubau-
ten wurde eine Kniestockhöhe von 90 cm definiert (40 cm am 
AK Fassade).  

Auch sind die Stärken der Dachkonstruktion, resultierend aus 
den heutigen Vorschriften bezüglich Wärme- und Schalldäm-
mung erheblich angestiegen, was eine Anpassung der Höhe 
um 35 cm erfordert.  

   
Nutzweise und Ausnützung 
Art. 5 der Bestimmungen 

 Aufgrund der neuen BZO und des geringeren Bedarfes an 
Gewerbeflächen sind auch bezüglich der Nutzweise einige 
Anpassungen nötig: 

Nutzweise 
(Art. 5 Abs. 1) 

 Artikel 11 Absatz 2 der aktuell rechtsgültigen BZO deckt sich 
inhaltlich mit dem Artikel 14 Absatz 2 der BZO aus dem Jahr 
1984. In der Zone W 2/40 ist demnach nicht störendes Gewer-
be zulässig, jedoch muss mindestens 1/3 der Geschossfläche 
der Wohnnutzung dienen. 
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  Der im Zentrum des Areals vorgesehene Pavillon dient den 
Bewohnern als Begegnungsort für Gartenfeste oder ähnliches. 
Da er nicht dem dauernden Aufenthalt von Menschen dient, 
handelt es sich um ein Besonderes Gebäude im Sinne von 
§ 273 PBG. 

Baubereich Gewerbe 
(Art. 5 Abs. 2 und 3) 

 In den Erdgeschossen der Gebäude 4 und 5 ist weiterhin mäs-
sig störendes Gewerbe zulässig. Aus diesem Grund ist diesen 
Bereichen die Empfindlichkeitsstufe III zuzuordnen. Der Ge-
werbehof wird durch einen kleineren und im östlichen Teil des 
Perimeters gelegenen Gewerbebereich ersetzt. In diesem bleibt 
unverändert maximal mässig störendes Gewerbe zulässig. 

Ausnützung 
(Art. 5 Abs. 5) 

 Die Ausnützungsberechnung ergibt sich aufgrund der rechts-
kräftigen BZO (Arealüberbauung). Auf den Gewerbebonus wird 
verzichtet. Seit der PBG Revision 1991 müssen die Geschoss-
flächen in den Dachgeschossen nicht mehr an die Ausnützung 
angerechnet werden.  

  • Total anrechenbare Geschossfläche: 3’838 m2 

(W2/40, 10% Arealbonus) 
  • Anrechenbare Geschossfläche 1. Etappe: 2’073 m2 

(Baubereiche 1-3, Gewerbe) 
  • Anrechenbare Geschossfläche 2. Etappe: 1’765 m2 

(Baubereiche 4+5, Gewerbe) 
Bruttogeschossflächen 
(Art. 5 Abs. 6) 

 Die Geschossflächenverteilung ergibt sich durch die einzelnen 
Baubereiche und der entsprechend den Absätzen 1 bis 3 zuge-
lassenen Nutzweisen. Auf eine detaillierte Auflistung der Ge-
schossflächen wird deshalb verzichtet. 

   
Gestaltung 
Art. 6 der Bestimmungen & Situations-
plan 

 Gewisse Regelungen bezüglich der Gestaltung der Bauten ver-
hindern heute eine zeitgemässe Überbauung des Areals. Es 
werden deshalb nachfolgende Anpassungen vorgenommen. 

Verbreiterung Baubereiche  
(Situationsplan) 

 Die im Gestaltungsplan von 1990 definierten Balkontiefen von 
1.5 m entsprechen nicht mehr den Anforderungen an einen 
modernen Aussenraum. Die Baubereiche für die Balkone wer-
den daher auf 2.5 m Breite vergrössert. 

Ebenso werden für die Realisierung von attraktivem und zeit-
gemässem Wohnraum die Baubereiche 4 und 5 verbreitert.  

Die heute erforderlichen Dämmungen insbesondere im Miner-
gie-Standard führen zu erhöhten Aussenwandquerschnitten, 
was bei gleichbleibender Ausnützung grössere Aussenabmes-
sungen ergibt. Ausserdem gelten verschärfte Vorschriften be-
züglich Schallschutz (mehrschalige Trennwände, Vorwandkon-
struktionen in Nassräumen) und es sind zusätzliche Schächte 
für Zu- und Fortluft der Wohnungslüftungen erforderlich. Hinzu 
kommt, dass die durch das Behindertengleichstellungsgesetz 
verbindliche Norm SIA 500 im Bereich der Erschliessung wie 
auch wohnungsintern Mehrflächen bedingt. 
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  Die realisierte Ausnutzung der bereits überbauten Parzelle Kat. 
Nr. 1389 (Baubereich 1-3) sowie die projektierte Ausnutzung 
der Parzelle Kat. Nr. 1390 (Baubereich 4, 5 und Gewerbebe-
reich), liegen einzeln und total jedoch unter der im Gestaltungs-
plan von 1990 zulässigen Ausnützung. 

Dachneigung  
(Art. 6 Abs. 2) 

 Die Dachneigung wird in der Bau- und Zonenordnung für 
Wohnzonen nicht explizit geregelt. In Artikel 14 Absatz 1 ist 
lediglich festgehalten, dass Hauptgebäude mit Schrägdächern 
auszubilden sind. Die Neigung von 30° orientiert sich deshalb 
an der Minimalneigung von Satteldächern in der Kernzone 
gemäss Artikel 7 Absatz 1. 
Der Interpretationsspielraum der alten Regelung (ca. 35°) wird 
beseitigt und die zulässige Dachneigung neu klar definiert. 

   
Erschliessung 
Art. 7 der Bestimmungen 

 Die Zufahrt von der Unterdorfstrasse erfolgt nicht, wie ursprüng-
lich im Gestaltungsplan vorgesehen, über eine oberirdische, 
zentral angeordnete Stichstrasse und den Gewerbehof. Die 
etappierte Überbauung des Areals hat bereits bei der Realisie-
rung der Gebäude 1-3 eine Zufahrt über eine teilweise unter-
irdische Rampe in die Tiefgarage nötig gemacht. Diese Lösung 
soll auch bei der Überbauung der restlichen Baufelder sinnge-
mäss beibehalten werden, indem die neue Tiefgarage der be-
stehenden Einstellhalle vorgeschaltet wird. 

Besucherparkplätze 
(Situationsplan) 

 Die gestalterische Situation des Aussenraumes wurde durch 
die Realisierung der Besucherparkplätze an der Stirnseite der 
Gebäude 1-3 gegenüber der ursprünglich im Gestaltungsplan 
definierten Anordnung in den Zwischenbereichen der Wohn-
häuser deutlich verbessert. Im Rahmen der Revision wird der 
Gestaltungsplan entsprechend den realisierten Abstellflächen 
angepasst. 

Während der Gestaltungsplan für die Gebäude 4 und 5 ur-
sprünglich rund 18 schräg ausgerichtete Parkplätze vorsah, 
sollen neu deutlich weniger und längs angeordnete Besucher-
parkplätze realisiert werden. Dadurch fällt ein grosser Teil der 
Erschliessungsfläche weg. Diese Fläche kann stattdessen als 
Grünfläche ausgestaltet werden und trägt so zu einem attrak-
tiven Aussenraum bei. 

Nebenzufahrt 
(Art. 7 Abs. 3) 

 Da der zentral gelegene Gewerbehof entfällt, wird eine separa-
te oberirdische Zufahrt zum Gewerbeteil notwendig. Diese 
Zufahrt besteht bereits heute zum realisierten Gewerbebau und 
soll im Rahmen der Gestaltungsplanrevision rechtlich gesichert 
werden. 

Wendeplatz 
(Art. 7 Abs. 3 (gestrichen)) 

 Mit dem Gewerbehof entfällt auch der Wendeplatz für Fahr-
zeuge. Sowohl in der Tiefgarage wie auch beim Gewerbeteil ist 
jedoch eine Wendemöglichkeit gegeben. 

Fusswegrecht 
 

 Im Sinne eines Mehrwertausgleiches räumen die Eigentümer 
der Gemeinde entlang der Ostseite des Areals ein Fussweg-
recht ein. Dieses wird in einem Dienstbarkeitsvertrag geregelt. 
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  4. Ablauf und Mitwirkung 
  4.1 Verfahrensablauf 
Januar 2018  Planaufstellung durch Grundeigentümer und  

Eingabe an Gemeinde Brütten  
   

19. Februar 2018  Beratung in der Hochbaukommission 
   

bis 6. März 2018  Überarbeitung Gestaltungsplan und  
Eingabe an Gemeinde Brütten 

   

19. März 2018  Beratung in der Hochbaukommission 
   

17. April 2018  Verabschiedung im Gemeinderat zu Handen  
Öffentliche Auflage, Anhörung und Vorprüfung 

   

20. April 2018 - 19. Juni 2018  Öffentliche Auflage und Anhörung der Nachbargemeinden 
gemäss § 7 PBG während 60 Tagen  

und Vorprüfung durch Kanton 
   

Juli 2018  Überarbeitung Gestaltungsplan aufgrund öffentlicher Auflage 
und Vorprüfung durch Kanton 

   

18. Juli 2018  Eingabe an Gemeinde Brütten 
   

7. August 2018  Verabschiedung im Gemeinderat zu Handen  
Gemeindeversammlung 

   

3. Dezember 2018  Zustimmung durch Gemeindeversammlung  
   

Anfangs 2019  Genehmigung durch Kanton 
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  4.2 Mitwirkung der Öffentlichkeit 
Öffentliche Auflage  Die Unterlagen wurden gemäss § 7 PBG während 60 Tagen, 

vom 20. April 2018 bis 19. Juni 2018, öffentlich aufgelegt. Wäh-
rend der Auflagefrist konnte sich jedermann zur Revisions-
vorlage äussern und Einwendungen dagegen einreichen. 

   

  Während der Auflagefrist gingen keine Einwendungen gegen 
die Revision des Gestaltungsplans ein. 

   
  4.3 Anhörung 
Nachbargemeinden und 
RWU 

 Die Nachbargemeinden Winterthur, Lindau und Nürensdorf und 
Oberembrach sowie der Zweckverband Regionalplanung Win-
terthur und Umgebung (RWU) wurden zur Anhörung eingela-
den. 

   
  Alle Nachbargemeinden mit Ausnahme von Lindau haben die 

Planung zur Kenntnis genommen und keine Einwände vorge-
bracht. Die von der RWU angebrachten Anträge werden im 
Folgenden behandelt. 

   
Antrag 1 
RWU 

 
Bei der Umsetzung ist hoher Wert auf die Gestaltung der 
dem Strassenraum zugewandten Vorzone, welche gleich-
zeitig den Siedlungsrand bildet, zu legen. 

   
Entscheid  Das Anliegen wird berücksichtigt. 
  Die südlich an den Gestaltungsperimeter angrenzende Unter-

dorfstrasse bildet eine klare Trennlinie zwischen Siedlung und 
Landschaft. Im Zuge der Revision wurde die Anzahl der oberir-
dischen Parkplätze entlang der Unterdorfstrasse minimiert. 
Ausserdem wurde in diesem Bereich die strassenbegleitende 
Baumbepflanzung bewusst beibehalten und mit den Bauten 
möglichst weit von der Strasse abgerückt, womit eine grosszü-
gige Grünfläche entsteht. Damit soll verhindert werden, dass 
die beiden Neubauten entlang der Unterdorfstrasse als schrof-
fer Bebauungsrand wahrgenommen werden und ein grüner und 
baumbepflanzter Übergangsbereich entsteht. 
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Antrag 2 
RWU 

 
An diesem Standort wären nicht störende Betriebe gut 
denkbar, und aufgrund der vergleichsweisen tiefen Ausnüt-
zung auch ortsbaulich vertretbar. Wir bitten Sie zu prüfen, 
ob der bisherige Gewerbebonus in geeigneter Form beibe-
halten werden kann. 

   
Entscheid  Das Anliegen wird nicht berücksichtigt. 
  Zugunsten einer höheren Wohnqualität und eines attraktiveren 

Aussenraums soll bewusst auf den Gewerbehof verzichtet 
werden. Die Realisierung des Gewerbebonus würde in diesem 
Fall ein zusätzliches Geschoss in den Baubereichen 4 und 5 
bedingen, da eine weitere Ausdehnung der Gebäude in der 
Breite und/oder Länge zu starken Qualitätseinbussen im Aus-
senraum führen würde. 

   
Antrag 3 
RWU 

 
Es werden Überlegungen zum Thema Energie vermisst. Es 
wird insbesondere empfohlen Bestimmungen bezüglich ei-
nes erhöhten Energiestandards zu prüfen. 

   
Entscheid  Das Anliegen wird nicht berücksichtigt. 
  Eine Verpflichtung zur Einhaltung eines erhöhten Energiestan-

dards im Rahmen der Gestaltungsplanbestimmungen ist nicht 
erwünscht. Der angestrebte Energiestandard soll erst im Rah-
men des Bauprojekts festgelegt werden. 

   
  4.4 Kantonale Vorprüfung 
Stellungnahme ARE  Parallel zur öffentlichen Auflage wurden die Unterlagen dem 

Kanton zur Vorprüfung eingereicht. Das Amt für Raument-
wicklung hat mit Schreiben vom 9. Juli 2018 zur Revision des 
Gestaltungsplans Stellung genommen. 

   
  4.4.1 Anträge zum Situationsplan 
   
Antrag 4  

Der Situationsplan legt die wesentlichen Inhalte des Gestal-
tungsplans fest. Zur besseren Lesbarkeit und Verständlich-
keit empfehlen wir, die einzelnen Festlegungen in der Le-
gende durch die entsprechenden Artikel der Bestimmungen 
zum Gestaltungsplan zu ergänzen. 

   
Entscheid  Das Anliegen wird berücksichtigt. 

  Die jeweiligen Artikel werden in der Legende aufgeführt. 
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  4.4.2 Anträge zu den Bestimmungen 
   
Antrag 5  

Die Bestimmungen in Art. 5 sind im Sinne der Erwägungen 
abzuändern. Die zulässige Nutzung ist baubereichsweise 
festzulegen und die jeweilige nutzungskonforme Empfind-
lichkeitsstufe zuzuordnen. 

   
Entscheid  Das Anliegen wird berücksichtigt. 

Art. 5 Abs. 2 wird folgendermassen ergänzt: 

„2 In den Erdgeschossen der Gebäude 4 und 5 ist mässig stö-
rendes Gewerbe zulässig. Es sind die Immissionsgrenzwerte 
der Empfindlichkeitsstufe III einzuhalten.“ 

   
Antrag 6  

Die Bestimmungen in Art. 7 sind im Sinne der Erwägungen 
zu ergänzen. 

   
Entscheid  Das Anliegen wird berücksichtigt. 

  Art. 7 Abs. 2 der Bestimmungen wird folgendermassen ergänzt: 

„2 Die bestehende Tiefgarage kann bei Realisierung eines Bau-
vorhabens in den Baubereichen 4 und 5 innerhalb des bezeich-
neten Bereichs erweitert werden.“ 

   
  4.4.3 Anträge zum Erläuterungsbericht gemäss Art. 47 RPV 
   
Antrag 7  

Im Erläuterungsbericht ist auf das Thema ISOS einzugehen 
und aufzuzeigen, wie die Interessenabwägung statt-
gefunden hat.  

   
Entscheid  Das Anliegen wird berücksichtigt. 

  Brütten ist kein Bestandteil des ISOS. Es ist daher diesbezüg-
lich keine Interessensabwägung notwendig.  
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  4.4.4. Weitere materielle Hinweise 
   
Antrag 8  

Das Legendenblatt hat die Vorgaben der VDNP einzuhalten 
und ist entsprechend zu überarbeiten. 

   
Entscheid  Das Anliegen wird berücksichtigt. 

  Das Legendenblatt des Situationsplans wird überarbeitet. 

   
Antrag 9  

In Art. 3 ist zu ergänzen, welche Gesetzesfassung beim 
übergeordneten kantonalen Recht zur Anwendung kommt. 

   
Entscheid  Das Anliegen wird berücksichtigt. 

  Art. 3 wird folgendermassen ergänzt: 

Soweit die Pläne und ergänzenden Bauvorschriften keine ab-
weichenden Festsetzungen treffen, ist das Planungs- und Bau-
gesetz in der Fassung bis zum 28. Februar 2017 und die BZO 
vom 20.1.2009 (BDV Nr. 2/2009) massgebend. 

   
 



1/1 

 

 

Rubrik: Raumplanung 
Unterrubrik: Nutzungsplanung/Sondernutzungsplanung 
Publikationsdatum: KABZH - 24.05.2019 
Meldungsnummer: RP-ZH02-0000000287 
Kanton: ZH 

Publizierende Stelle:  
Gemeinde Brütten, Brüelgasse 5, 8311 Brütten

Teilrevision Privater Gestaltungsplan "Harossen", Bekanntmachung des Inkrafttretens

Betrifft: 8311 Brütten  
Die Teilrevision des Privaten Gestaltungsplans "Harossen" 
wurde von den Stimmberechtigten der Gemeinde Brütten 
an der Gemeindeversammlung vom 3. Dezember 2018 und 
von der Baudirektion mit Verfügung vom 19. März 2019 
genehmigt. Gemäss Rechtskraftbescheinigung des Baure-
kursgerichts vom 20. Mai 2019 ist kein Rechtsmittel ergriffen 
worden. Die Teilrevision des Privaten Gestaltungsplans "Ha-
rossen" tritt am Tag nach der Publikation in Kraft. 
Gemeinde Brütten



Auszug aus dem  Protokoll

des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 3. Juni 1992

1663.  Privater Gestaltungsplan Harossen, Brütten

Am 19. März 1990 stimmte die Gemeindeversammlung Brütten dem pri-

vaten Gestaltungsplan Harossen zu. Gegen diesen Beschluss wurde ein

Rekurs eingelegt, der mit Entscheid der Baurekurskommission IV Nr.

20 vom 27. Februar 1992 abgeschrieben wurde.

Das vom Gestaltungsplan erfasste Gebiet liegt in der Wohnzone  W2.

Dem Gestaltungsplan liegt eine Gesamtüberbauung zugrunde, die nach

einem einheitlichen Gestaltungskonzept verwirklicht werden soll und die

auch gewerblich genutzte Gebäudeteile erlaubt.

Die Vorlage ist angemessen, recht- und zweckmässig.

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten

beschliesst der Regierungsrat:

I.  Der private Gestaltungsplan Harossen, dem die Gemeindever-

sammlung Brütten am 19. März 1990 zugestimmt hat, wird genehmigt.

II. Mitteilung an den Gemeinderat Brütten‚ 8311  Brütten (unter Bei-

lage eines mit dem Genehmigungsvermerk versehenen Gestaltungs-

plans)‚ das Verwaltungsgericht, die Kanzlei der Baurekurskommissio-

nen sowie an die Direktion der öffentlichen Bauten.

Zürich, den 3. Juni 1992

Vor dem Regierungsrat

Der Staatsschreiber:

i.  V.

Hirschi
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Gemeinde Brütten
Gesta1tungsp1an Harossen

Ergänzende Vorschriften zur Bau— und Zonenordnung

Die Gemeinde Brütten stimmt, gestützt auf 5 85 und 5 86 des PBG vom
7.9.1975, dem privaten Gesta1tungsp1an Harossen zu.

1. Ge1tungsbereich Beizugsgebiet

Das Beizugsgebiet des privaten Gesta1tungsp1anes Harossen ist aus dem
dazugehörigen Situationsp1an 1:500ersicht1ich.

2. Bestandtei1e

Der private Gesta1tungsp1an Harossen umfasst die fo1genden beigehefte—
ten Bestandtei1e:

—  Situation 1:500
—  wohnen Grundriss 1:500
—  Gewerbe Grundriss 1:500
—  Profi1e A—A  /  B—B
—  Profile C—C / D—D

3. Verhä1tnis zur Bau— und Zonenordnung

Soweit die P1äne und ergänzenden Bauvorschriften keine abweichende
Festsetzungen treffen, ist die BZO vom 27.4.1984 (RRB Nr. 3609/1984)
massgebend.

4.- Zah1‚ Lage und äussere Abmessungen der Gebäude

4.1 Die Lage der Gebäude ergibt sich aus den in den P1änen darge—
ste11ten Baubereichen.

4.2 Die Baubereiche bezeichnen die maximal zu1ässigen Aussenabmes—
sungen der einze1nen Gebäude.

4.3 Die Höhen1age des Erdgeschosses sowie die vorgeschriebene Anzah1
der Geschosse sind aus den P1änen ersicht1ich.

4.4 Bei den Koten der Gebäude— und Firsthöne hande1t es sich um die
maximal zu1ässigen Masse.

./.



5.

6.

Nutzweise und Ausnützung

5.l

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

6.l

6.2

6.3

6.4

Für die Nutzweise der Gebäude l—5 ist Art. l4, Abs. 2 BZO mass-
gebend.

In den Erdgeschossen der Gebäude  4  und 5 ist mässig störendes
Gewerbe zulässig.

In den überdeckten und begrünten Gewerberäumen rund um den Gewer-
behof ist nur gewerbliche Nutzweise zulässig (bis mässig stören—
des Gewerbe).

Die Lärmemmissionen jedes Gewerbes sind soweit zu beschränken,
dass die Lärmimmissionen auf die benachbarten wohnzonen die Pla-
nungswerte der Empfindlichkeitsstufe II nicht übersteigen.

Die gesamthaft zulässige Ausnützung bemisst sich zu:

40 % 40.0%
l/5 8.0 %
l/l0 4.8 %

52.8 %

Gemäss Bau— und Zonenordnung
Zuschlag für Gewerbe
Zuschlag für Arealüberbauung

Total zulässige Ausnützungsziffer

Die Bruttogeschossflächen teilen sich folgendermassen auf die
verschiedenen Nutzweisen auf:

wohnen, stilles Gewerbe, Gebäude l—5 ca. 2'670 m2 BGF
Mässig störendes Gewerbe und/oder
wohnen im Erdgeschoss, Gebäude 4+5 ca. 670 m2 BGF
Gewerbe rund um den Hof, bis mässig störend ca. l‘3l0 m2 BGF

Vorbehältlich der Vorschriften betreffend der Umgebungsgestaltung
steht es den Eigentümern frei, die Gewerberäumlichkeiten rund um
den Gewerbehof zu verkleinern.

Gestaltung

Bauten, Anlagen und Umschwung sind für sich und in ihrem Zusam-
menhang mit der baulichen und landschaftlichen Umgebung im Ganzen
und in ihren.Teilen so zu gestalten, dass eine besonders gute
Gesamtwirkung erreicht wird.

Die Dachneigung der Gebäude l—5 hat ca. 35° alter Teilung zu
betragen. Für die Firstrichtung ist der Uebersichtsplan l:5OO
massgebend.

In dem im Plan dargestellten "Baubereich Balkone” sind Balkone,
Lauben und geschlossene Wintergärten zulässig. »

Für die Ausdehnung und Höhenlage der Grünflächen sowie für die
Standorte der Bäume sind die Angaben im Plan massgebend.

./.



7.

8.

Ersch1iessung

7.1 Die Zu— und wegfahrt erfolgt  —  wie aus dem Uebersichtspian
ersichtiich  —  gemäss den Pfeiisymboien von der Unterdorfstrasse.

7.2 Oberirdische Parkpiätze sind nur in den im Plan dafür vorgesehe-
nen Bereichen zuiässig.

7.3 Der Gewerbehof dient als wendepiatz für Fahrzeuge.

7.4 Der Anschluss an die verschiedenen werkieitungen richtet sich
nach den entsprechenden werkregiementen.

Inkrafttreten

Der private Gestaitungspian Harossen tritt am Tage nach der öffentli-
chen Bekanntmachung der regierungsrätiichen Genehmigung in Kraft.
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